








Auflösung 
Art. 27 
Die Auflösung des Vereins wird uon der Generaluersammlung beschlossen und erfordert eine 

Zweidrittelsmehrheit der anwesenden Mitglieder. Besitzt der Verein Alltiuen, so gehen diese auf 
eine Organisation mit ähnlichen ZwecRen über. 

Diese Statuten wurden uon der Gründungsuersammlung am 06.06.2018 in Bern angenommen. 

Im Namen des Vereins 

Der Präsident/Die Präsidentin: 

� 
Der SeRretär: 

✓�---7---r---� t=_:::;,

5 




